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Helmut Schmidt Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg 
D HAMBURG08 

 
Holstenhofweg 85 
22043 Hamburg 

 
nachfolgend bezeichnet als „die Einrichtung“, für die Unterzeichnung dieser Vereinbarung vertreten durch 

 Monika Stoermer, stellv. Leiterin International Office, 
und  

Herrn/ Frau  
 
Geburtsdatum:      
Anschrift:   
Telefonnummer:     
E-Mail-Adresse:   
     
 
nachfolgend bezeichnet als „der Teilnehmerin“, haben die unten aufgeführten besonderen Bedingungen und An-
hänge, die fester Bestandteil dieser Vereinbarung sind („die Vereinbarung“), vereinbart: 
 
Anhang I Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies 
Anhang II Allgemeine Bedingungen 
Anhang III Erasmus+ Charta für Studierende 
 
Die in den besonderen Bedingungen aufgeführten Bestimmungen haben Vorrang vor den Bestimmungen in den 
Anhängen. 
 
 
 

Die Teilnehmerin erhält:  ☐ finanzielle Unterstützung aus Erasmus+ Mitteln der EU 

  ☒ Zero Grant-Förderung 

☐ finanzielle Unterstützung aus Erasmus+ Mitteln der EU in Kombination mit Zero 
Grant-Förderung 

 

 
 

BESONDERE BEDINGUNGEN 
 

ARTIKEL 1 – GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1 Die Einrichtung gewährt dem Teilnehmer Unterstützung bei einer Mobilitätsmaßnahme für ihr/sein Stu-
dium an der (Universität) im Rahmen des Programms Erasmus+. 

1.2 Der/die Teilnehmende nimmt die in Artikel 3 vereinbarte Unterstützung an (entfällt) und verpflichtet sich, 
die Mobilitätsmaßnahme wie in Anhang I beschrieben durchzuführen. 

1.3 Beide Parteien können Änderungen dieser Vereinbarung, einschließlich der Änderung von Start- oder End-
datum der Mobilität, mittels einer förmlichen Benachrichtigung in Schriftform oder auf elektronischem 
Wege vorschlagen und diesen zustimmen. 

 
 
ARTIKEL 2 – INKRAFTTRETEN UND DAUER DER MOBILITÄTSPHASE 

2.1 Die Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnung durch die letzte der beiden Parteien in Kraft. 
2.2 Die physische Mobilitätsphase beginnt frühestens am [Datum] und endet spätestens am [Datum]. Die phy-

sische Mobilitätsphase beginnt am ersten Tag, an dem der/die Teilnehmende an der Aufnahmeeinrichtung 
anwesend sein muss. Die Mobilitätsphase endet am letzten Tag, an dem der/die Teilnehmende an der Auf-
nahmeeinrichtung anwesend sein muss.  
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2.3 Der Teilnehmer erhält keine finanzielle Unterstützung aus Erasmus+ Mitteln der EU, da eine vollumfängliche 
Abfindung gemäß Bundesreisekostengesetz, Auslandsreisekostenverordnung, Auslandstrennungsgeldver-
ordnung, Bundesumzugskostengesetz, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundesreiskostenge-
setz, der Allgemeinen Vorschrift für die Neufestsetzung der Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgel-
der sowie die ergänzenden Reglungen gewährleistet wird. Es gelten die Bestimmungen der Bereichsdienst-
vorschrift „Studienaufenthalte im Ausland“ (BMVg C-1345-6), Ziffer 301. 

2.4      Der/die Teilnehmende kann einen Antrag auf Verlängerung der Mobilitätsphase innerhalb der im Erasmus+ 
Programmleitfaden festgelegten Grenzen stellen. Stimmt die Einrichtung der Verlängerung der Mobilitäts-
phase zu, wird die Vereinbarung entsprechend angepasst. 

2.5 Das Transcript of Records muss den bestätigten Beginn und das bestätigte Ende der Dauer der Mobilitäts-
phase, einschließlich der virtuellen Komponente, enthalten. 

. 
 
 

ARTIKEL 3 – FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 

 
- entfällt    -  

 
 
ARTIKEL 4 – ZAHLUNGSMODALITÄTEN 

  
- entfällt     - 

 
 
ARTIKEL 5 – VERSICHERUNG 

5.1    Die Einrichtung stellt sicher, dass der/die Teilnehmende über einen angemessenen Versicherungsschutz ver-
fügt, indem sie (a) die Versicherung selbst bereitstellt oder (b) mit der Aufnahmeeinrichtung vereinbart, 
dass diese die Versicherung bereitstellt, oder (c) dem/der Teilnehmenden die entsprechenden Informatio-
nen und Hilfestellungen bietet, um selbst eine Versicherung abzuschließen. 

5.2     Der Versicherungsschutz umfasst mindestens eine Krankenversicherung. Die Studierenden, die im Status 
einer Soldatin/ eines Soldaten an der HSU/ UniBwH studieren, unterliegen gemäß der Verordnung über die 
Gewährung von Heilfürsorge für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr (Bundeswehr-Heilfürsorgever-
ordnung – BwHFV) der „Freien Heilfürsorge“; diese gilt auch bei Aufenthalten im Ausland.  

5.3 Bei Auslandsstudienaufenthalten insbesondere an zivilen Universitäten ist ein zusätzlicher privater Aus-
landskrankenversicherungsschutz empfehlenswert.  

5.4 Allgemein ist bei Auslandsstudienaufenthalten sowohl ein privater Haftpflichtversicherungsschutz als auch 
ein privater Unfallversicherungsschutz empfehlenswert.  

5.5     Für den Abschluss des Versicherungsschutzes ist folgende Partei zuständig: die/ der Teilnehmende 
 
 
 

ARTIKEL 6 – SPRACHENFÖRDERUNG ONLINE (OLS)  

6.1. Der/die Teilnehmende muss die OLS-Sprachprüfung in der Mobilitätssprache (falls verfügbar) vor der Mo-
bilitätsphase durchführen. Dieser Test vor Abreise ist verpflichtender Bestandteil der Mobilitätsmaß-
nahme. Ausnahmen sind einzeln zu begründen. 

6.2 Der/die Teilnehmende kann an OLS-Sprachkursen teilnehmen, sobald er Zugang erhält, um den größten 
Nutzen aus dem Service zu ziehen.  

 
 
 

ARTIKEL 7 – TEILNEHMERBERICHT 

7.1. Der/die Teilnehmende muss den Teilnehmerbericht über seine/ihre Mobilitätserfahrung (über das Online-
Tool EUSurvey) innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt der Aufforderung zur Erstellung des Berichts 
ausfüllen und einreichen. Die Einrichtung kann von Teilnehmenden, die den Online-Teilnehmerbericht nicht 
ausfüllen und übermitteln, die teilweise oder vollständige Rückzahlung der erhaltenen finanziellen Unter-
stützung verlangen. 

 



  

 
3 

7.2 Eine ergänzende Onlineumfrage kann dem/der Teilnehmenden zugesandt werden, damit eine vollständige 
Auswertung für Anerkennungsfragen möglich ist. 

 
 
 
 
 
ARTIKEL 8 – DATENSCHUTZ 

8.1.   Die Fördereinrichtung muss dem/der Teilnehmenden die geltende Datenschutzerklärung zur Verarbeitung 
seiner/ihrer personenbezogenen Daten zusenden, bevor diese Daten in den elektronischen Systemen zur 
Verwaltung der Erasmus+ Mobilitätsmaßnahmen erfasst werden. 

 https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement  
 
 
ARTIKEL 9 – ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

9.1 Die Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.  
9.2 Sofern Streitigkeiten zwischen der Einrichtung und dem/der Teilnehmenden die Auslegung, die Anwendung 

oder die Gültigkeit dieser Vereinbarung betreffend nicht gütlich beigelegt werden können, ist für solche 
Streitigkeiten ausschließlich der Gerichtsstand nach dem anwendbaren innerstaatlichen Recht zuständig. 

 
 
 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Ort, Datum  Ort, Datum 
 
 
   
---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
 Monika Stoermer 
 
 

Anhang I 
Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies 

 

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
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Anhang II 
 
 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
Artikel 1: Haftung 
 
Die Vertragsparteien befreien sich gegenseitig von jeglicher 
zivilrechtlichen Haftung für Schäden, die ihnen oder ihrem 
Personal infolge der Durchführung dieser Vereinbarung ent-
stehen, sofern diese Schäden nicht die Folge einer schwerwie-
genden und vorsätzlichen Verfehlung durch die andere Partei 
oder ihr Personal darstellen. 
 
Die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im 
DAAD (NA DAAD), die Europäische Kommission und ihre Mit-
arbeiter haften nicht für Forderungen im Rahmen dieser Ver-
einbarung im Zusammenhang mit Schäden, die während der 
Durchführung der Mobilitätsphase entstehen. Entsprechende 
Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche an die Nationale 
Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) oder 
die Europäische Kommission sind daher ausgeschlossen. 
 
Artikel 2: Beendigung der Vereinbarung 
 
Erfüllt der Teilnehmer seine vereinbarten Pflichten nicht, hat 
die entsendende Einrichtung unbeschadet der Folgen nach 
dem anwendbaren Recht das Recht, die Vereinbarung ohne 
weitere Rechtsformalitäten zu beenden oder zu kündigen, 
wenn der Teilnehmer nicht innerhalb eines Monats ab Be-
nachrichtigung per Einschreiben Maßnahmen ergreift. 
 
Wenn der Teilnehmer die Vereinbarung vorzeitig beendet o-
der nicht entsprechend den Bestimmungen erfüllt, muss er 
den bereits ausgezahlten Zuwendungsbetrag zurückzahlen, 
soweit nicht anders mit der Entsendeeinrichtung vereinbart. 
 
Beendet der Teilnehmer die Vereinbarung aufgrund „höhe-
rer Gewalt“, d. h. in einer unvorhersehbaren Sondersituation 
oder bei Eintreten eines unvorhersehbaren besonderen Er-
eignisses, das nicht dem Einfluss des Teilnehmers unterliegt 
und nicht auf einen Fehler oder die Fahrlässigkeit des Teil-
nehmers zurückzuführen ist, hat der Teilnehmer mindestens 

Anspruch auf den Zuwendungsbetrag entsprechend der tat-
sächlichen Dauer der Mobilitätsphase. Alle verbleibenden 
Mittel sind zurückzuzahlen, sofern nicht anders mit der Ent-
sendeeinrichtung vereinbart. 
 
Artikel 3: Datenschutz 
 
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in der Ver-
einbarung erfolgt nach der Verordnung (EG) Nr. 2018/1725 
des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr. Diese Daten werden unbescha-
det der Möglichkeit, die Daten an die für Inspektion und Prü-
fung nach EU-Recht zuständigen Stellen weiterzugeben (Eu-
ropäischer Rechnungshof und Europäisches Amt für Betrugs-
bekämpfung, OLAF), ausschließlich im Zusammenhang mit 
der Durchführung und Kontrolle der Vereinbarung durch die 
Entsendeeinrichtung, die Nationale Agentur für EU-Hoch-
schulzusammenarbeit (NA DAAD) und die Europäische Kom-
mission verarbeitet. 
 
Der Teilnehmer kann seine personenbezogenen Daten auf 
schriftlichen Antrag einsehen und fehlerhafte oder unvoll-
ständige Informationen berichtigen. Fragen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind an die Entsendeeinrichtung 
und/oder die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammen-
arbeit (NA DAAD) zu richten. Der Teilnehmer kann gegen die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Zusam-
menhang mit der Verwendung der Daten durch die Europäi-
sche Kommission beim Europäischen Datenschutzbeauftrag-
ten Beschwerde einlegen. 
 
 
Artikel 4: Kontrollen und Prüfungen 
 
Die Parteien der Vereinbarung verpflichten sich, alle von der 
Europäischen Kommission, der Nationalen Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) oder von einer ande-
ren durch die Europäische Kommission oder die Nationale 
Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) zuge-
lassenen externen Stelle geforderten detaillierten Informati-
onen bereitzustellen, die der Überprüfung dienen, dass die 
Mobilitätsphase und die Bestimmungen dieser Vereinbarung 
ordnungsgemäß durchgeführt wurden. 

 


